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 Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an Bauleitplanverfahren und vergleichba-

ren Satzungsverfahren (§ 4 Abs. 1 Baugesetzbuch) 

Schreiben vom 16.12.2022 

 

 

A. Allgemeine Angaben 

 

Stadt Laupheim 
 

 Flächennutzungsplan-Teiländerung Nr. 13 – Burgrieden, Solarpark Bühl   

 Bebauungsplan 

 Satzung über den Vorhaben- und Erschließungsplan  

 sonstige Satzung 

 
 

B. Stellungnahme 

 

 Keine Anregungen oder Bedenken 

 Fachliche Stellungnahme siehe Seite 2 
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Wir verweisen auf unsere im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens abgegebene 

Stellungnahme vom 05.09.2022 und bitten um Berücksichtigung der dort genannten 

Belange. 

 

 

gez. 
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02 Regierungspräsidium Tübingen vom 05.09.2022 

Stellungnahme: 

Belange der Raumordnung 

Die plangegenständliche Fläche liegt gemäß Plansatz B I 2.1 G (3) des Regionalplanentwurfs 
Donau-Iller innerhalb eines Vorbehaltsgebiets für Landwirtschaft.  

Belange der Landwirtschaft 

Die Planung sieht eine Freiflächensolaranlage auf ca. 2 ha landwirtschaftlicher Fläche vor, so 
dass landwirtschaftliche Belange von der Planung betroffen sind. Durch die Planung werden ca. 
2 ha besonders hochwertige landwirtschaftliche Fläche (Vorrangflur I) für mind. 30 Jahre umge-
widmet, und stehen damit der produktiven Landwirtschaft nicht zur Verfügung.  

Aufgrund der Erforderlichkeit, besonders landbauwürdige Standorte für die Landwirtschaft zu er-
halten werden entsprechende Bereiche, vornehmlich die Standorte der Vorrangflur I in der Fort-
schreibung des Regionalplans als Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft ausgewiesen, wobei diese 
Gebiete von landwirtschaftsfremden Nutzungen, wie z.B. Freiflächen-Solaranlagen, freigehalten 
werden sollen. Im Rahmen einer Abwägung ist den Belangen der Landwirtschaft ein besonderes 
Gewicht beizumessen. Da die geplante Freiflächen-PV-Anlage in einem geplanten Vorbehalts-
liegt Landwirtschaft liegt, bestehen aus regional übergeordneter landwirtschaftlich fachlicher Sicht 
hier grundsätzliche Bedenken.  

Zur Berücksichtigung agrarstruktureller Belange sind Standorte von geringer agrarstruktureller 
Bedeutung grundsätzlich bevorzugt für die Planungen von Solarparks in Betracht zu ziehen. Den 
Unterlagen zum Bebauungsplan ist nicht zu entnehmen, wie die Standortwahl getroffen wurde, 
und ob dabei landwirtschaftliche Belange berücksichtigt wurden, so dass eine angemessene Be-
rücksichtigung landwirtschaftlicher Belange im Rahmen der erforderlichen Abwägung erschwert 
wird. 

Da es sich um eine vergleichsweise geringe Fläche handelt, und die Bodengütekarte der Flurbi-
lanz für den Standort im Gemarkungsvergleich eher geringere Bodenwerte aufweist, können hier 
die grundsätzlichen Bedenken gegenüber der Umwidmung besonders landbauwürdiger Flächen 
für PV-Freiflächen-Anlagen aus regional übergeordneter landwirtschaftlich fachlicher Sicht zu-
rückgestellt werden. 

Belange des Klimaschutzes 

Zu den Belangen des Klimaschutzes im Zusammenhang mit der Planung wird wie folgt Stellung 
genommen: 

(1) Nach § 1 Absatz 5 Baugesetzbuch sollen die Bauleitpläne insbesondere dazu beitragen, den
Klimaschutz und die Klimaanpassung zu fördern. Nach § 1a Absatz 5 Baugesetzbuch soll bei der
Aufstellung der Bauleitpläne den Erfordernissen des Klimaschutzes sowohl durch Maßnahmen,
die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klima-
wandel dienen, Rechnung getragen werden.

(2) Unter Berücksichtigung der internationalen, europäischen und nationalen Klimaschutzziele
und -maßnahmen werden die Treibhausgasemissionen in Baden-Württemberg gemäß § 4 Klima-
schutzgesetz Baden-Württemberg (KSG BW) im Vergleich zu den Gesamtemissionen des Jahres
1990 zur Erreichung der Netto-Treibhausgasneutralität bis zum Jahr 2040 schrittweise verringert.
Nach § 4 S. 2 KSG BW erfolgt bis zum Jahr 2030 eine Minderung mindestens über den Zielwert
65 Prozent nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 des Bundes-Klimaschutzgesetzes hinaus.

(3) Gemäß dem Klimaschutzgrundsatz in § 5 Satz 1 KSG BW kommt bei der Verwirklichung der
Klimaschutzziele der Energieeinsparung, der effizienten Bereitstellung, Umwandlung, Nutzung
und Speicherung von Energie sowie dem Ausbau erneuerbarer Energien besondere Bedeutung
zu. Dies gilt gemäß § 5 Satz 2 KSG BW auch, wenn es sich im Einzelfall um geringe Beiträge zur
Treibhausgasminderung handelt. Dass es für das Erreichen der Klimaschutzziele besonders auf
die in § 5 Satz 1 KSG BW genannten Maßnahmen ankommt, ergibt sich aus dem Umstand, dass
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ca. 90 Prozent der Treibhausgasemissionen energiebedingt sind. § 5 Satz 2 KSG BW trägt der 
Tatsache Rechnung, dass der Beitrag einzelner Maßnahmen zum Klimaschutzziel verhältnismä-
ßig klein sein kann. Die Klimaschutzziele können nur erreicht werden, wenn der Klimaschutz auf 
allen Ebenen engagiert vorangetrieben und konkrete Maßnahmen umgesetzt werden. Das KSG 
BW richtet sich daher mit einer allgemeinen Verpflichtung zum Klimaschutz an alle Bürgerinnen 
und Bürger sowie mit besonderen Regelungen an das Land, die Kommunen und die Wirtschaft. 

(4) Um die Klimaschutzziele nach § 4 KSG BW zu erreichen, kommt es entsprechend des Zielsze-
narios aus dem Forschungsvorhaben „Energie- und Klimaschutzziele 2030“ wesentlich darauf
an, dass zum einen im Vergleich zu 2010 bis 2030 rund 22 Prozent und bis 2050 noch rund 40
Prozent des Endenergieverbrauchs eingespart werden. Zum anderen ist entscheidend, den Anteil
der erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch bis 2030 auf 31 Prozent und bis 2050 auf
rund 80 Prozent auszubauen.

(5) Die Lücke zwischen der voraussichtlich in Zukunft benötigten Strommenge und der mit der
heute installierten Leistung von Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien erziel-
baren Strommenge ist so groß, dass jede neue Anlage benötigt wird, um diese Lücke zu verklei-
nern. Dies gilt gerade auch mit Blick auf die Zubauentwicklung der vergangenen Jahre. Zusätzlich
kommt es zum Erreichen der Klimaschutzziele auf internationaler und nationaler Ebene sowie auf
Landesebene außerdem auch darauf an, die Treibhausgasemissionen so früh wie möglich zu
vermindern, da die kumulierte Menge der klimawirksamen Emissionen entscheidend für die Er-
derwärmung ist.

Es wird gebeten, die Stabsstelle Energiewende, Windenergie und Klimaschutz 
(StEWK@rpt.bwl.de) über das Ergebnis des Verfahrens zeitnah zu informieren.  



 

 

Dienstgebäude Alexanderstraße 48 · 72072 Tübingen · Telefon 07071 757-2429 · Telefax 0711 904 45444 

abteilung8@rps.bwl.de · www.rp.baden-wuerttemberg.de · www.service-bw.de 

Buslinie 4 · Haltestelle "Königsbergerstr." / Buslinie 13 · Haltestelle "Alexanderstr." 

 

 

 

 

 

LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE 

IM REGIERUNGSPRÄSIDIUM STUTTGART 

Regierungspräsidium Stuttgart · Postfach 20 01 52 · 73712 Esslingen a. N. 

 
 

 
 

  
  

 

Datum 09.01.2023 

Name  

Durchwahl  

Aktenzeichen RPS83-1-255-3/820/2 

 (Bitte bei Antwort angeben) 

 

 

 BC, Burgrieden, Bühl, FNP VVG Laupheim "FNP 2015 der VVG Laupheim, Teilände-

rung 13, „Solarpark Bühl“" 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

vielen Dank für die Beteiligung des Landesamtes für Denkmalpflege im Rahmen der 

Anhörung der Träger öffentlicher Belange. 

 

1. Bau- und Kunstdenkmalpflege: 

 

Bezüglich des genannten Verfahrens äußert die Bau- und Kunstdenkmalpflege keine 

Anregungen oder Bedenken. 

 

2. Archäologische Denkmalpflege: 
 

Im Plangebiet sind nach aktuellem Wissensstand keine Kulturdenkmale bekannt. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  
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Sehr geehrte Damen und Herren,
Sehr geehrter ,
 
im Geltungsbereich der 13ten Teiländerung des Flächennutzungsplans 2015 der Vereinbarten
Verwaltungsgemeinschaft Laupheim  liegt kein Wald im Sinne von § 2 LWaldG.
 
Eine indirekte Betroffenheit (Waldabstand, Ausgleichsmaßnahmen) von Waldflächen ist ebenfalls nicht
erkennbar.
Sollten weitere Planungen und Umsetzungen die geltenden forstlichen Rechtsgrundlagen berühren, sind die
Forstbehörden entsprechend zu unterrichten und anzuhören.
 
Vor diesem Hintergrund, sind nach unserem aktuellen Kenntnisstand forstrechtliche/-fachliche Belange von
dem im Betreff bezeichneten Bauleitplanverfahren nicht berührt.
 
 
Mit freundlichen Grüßen

 
 
REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG
Landesforstverwaltung Baden-Württemberg
Abt. 8 Forstdirektion
Referat 83 - Waldpolitik und Körperschaftsforstdirektion
Bertoldstr. 43, 79098 Freiburg
 
Postanschrift: Regierungspräsidium Freiburg,
Abt. 8 Forstdirektion, Ref. 83, 79095 Freiburg
 
Tel: 
Fax: 
E-Mail: 
Internet: www.landesforstverwaltung-bw.de, www.rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/abt8

  

      
 
Informationen zum Schutz personenbezogener Daten finden Sie auf unserer Internetseite unter 
Datenschutzerklärungen der Regierungspräsidien - Regierungspräsidien Baden-Württemberg (baden-
wuerttemberg.de)
8.01F Wahrnehmung forstrechtlicher Aufgaben durch die Abteilung (baden-wuerttemberg.de)

Diese E-Mail enthält vertrauliche und / oder rechtlich geschützte Informationen.
Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte
sofort den Absender und vernichten Sie diese E-Mail.
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Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
 
A  Allgemeine Angaben 
 
Flächennutzungsplan 2015 der VVG Laupheim - Teiländerung 13 (Sonderbaufläche 
"Solarpark Burgrieden-Bühl", Burgrieden-Bühl); Gemeinde Burgrieden, Teilort Bühl, 
Lkr. Biberach (TK 25: 7725 Laupheim)   
  
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 
1 BauGB und Abstimmung mit den Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB  
  
Ihr Schreiben Az. 621.312.1013 / Do vom 16.12.2022 
 
Anhörungsfrist 20.01.2023 
 
 
B  Stellungnahme 
 
Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche und bergbehördliche 
Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage 
der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben. 
 
 
1  Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, 
    die im Regelfall nicht überwunden werden können 
 
Keine 
 
 
2  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, 
    die den Plan berühren können, mit Angabe des Sachstandes 
 
Keine
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3  Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
 
 
Geotechnik 
 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können unter http://maps.lgrb-bw.de/ 
abgerufen werden. 
 
Ingenieurgeologische Belange werden im Rahmen der Anhörung zu konkreten Planungen 
(z. B. Bebauungspläne) beurteilt, wenn Art und Umfang der Eingriffe in den Untergrund 
näher bekannt sind. Eine Gefahrenhinweiskarte (insbesondere bezüglich eventueller 
Massenbewegungen und Verkarstungsstrukturen) kann, nach vorheriger - für Kommunen 
und alle übrigen Träger Öffentlicher Belange gebührenfreier - Registrierung, unter 
http://geogefahren.lgrb-bw.de/ abgerufen werden. 
 
 
Boden 
 
Die lokalen bodenkundlichen Verhältnisse sowie Bewertungen der Bodenfunktionen nach 
§ 2 Abs. 2 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) können unter https://maps.lgrb-bw.de 
in Form der BK50 abgerufen werden. 
 
Generell ist bei Planungsvorhaben entsprechend § 2 Abs. 1 Landes-Bodenschutz- und 
Altlastengesetz (LBodSchAG) auf den sparsamen und schonenden Umgang mit Boden zu 
achten. Dies beinhaltet u. a. die bevorzugte Inanspruchnahme von weniger wertvollen 
Böden. Ergänzend dazu sollten Moore und Anmoore (u. a. als klimarelevante Kohlen-
stoffspeicher) sowie andere Böden mit besonderer Funktion als Archiv der Natur- und 
Kulturgeschichte (vgl. LGRBwissen, Bodenbewertung – Archivfunktion, 
https://lgrbwissen.lgrb-bw.de) bei Planvorhaben aufgrund ihrer besonderen Schutzwür-
digkeit möglichst nicht in Anspruch genommen werden. 
 
Bodenkundliche Belange werden im Rahmen der Anhörung zu konkreten Planungen, wie 
z. B. Bebauungspläne, beurteilt, wenn Informationen zu Art und Umfang der Eingriffe 
vorliegen.“ 
 
 
Mineralische Rohstoffe 
 
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen 
oder Bedenken vorzubringen. 
 
 
Grundwasser 
 
Zum Planungsvorhaben sind aus hydrogeologischer Sicht keine Hinweise oder Anregun-
gen vorzubringen. 
 
 
Bergbau 
 
Bergbehördliche Belange werden von der Teiländerung des Flächennutzungsplanes nicht 
berührt. 
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Geotopschutz 
 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht 
tangiert. 
 
 
Allgemeine Hinweise 
 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologischen 
Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage 
des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. 
 
Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der 
Adresse http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop- 
Kataster) abgerufen werden kann. 
 
 
 
 
 

 
 






















